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STAF: Angepasste Besteuerung von Dividenden und Transponierung

Ausgangslage
Die per 1. Januar 2020 in Kraft tretende 
Steuerreform STAF (Bundesgesetz über 
die Steuerreform und die AHV-Finanzie-
rung) sieht verschiedene Massnahmen vor, 
um die Attraktivität des Steuerstandorts 
Schweiz für juristische Personen und des-
sen Konkurrenzfähigkeit im internationa-
len Verhältnis zu erhalten. Von der STAF 
sind aber auch Privatpersonen betroffen. 
Nachfolgend werden die Änderungen im 
Bereich der Dividendenbesteuerung und 
der Transponierung näher betrachtet, die 
insbesondere für Privatpersonen mit qua-
lifizierten Beteiligungen von Interesse sind. 

Dividendenbesteuerung
Die Teilbesteuerung von Dividendenein-
künften bei Gesellschaftern, die einen An-
teil von 10 % oder mehr an einer Gesell-
schaft halten (qualifizierte Beteiligung), 
wird weiterhin bestehen bleiben. Werden 
Dividenden aus qualifizierten Beteiligun-
gen auf Bundes ebene bis anhin zu 60 % 
(Beteiligung im Privatvermögen) bzw. zu 
50 % (Beteiligung im Geschäftsvermögen) 
bei der Besteuerung berücksichtigt, unter-
liegen mit Inkrafttreten der STAF neu 70 % 
dieser Dividenden der direkten Bundes-
steuer. Auf Stufe der Kantone müssen die 
qualifizierten Dividenden künftig mindes-
tens zu 50 % in die Steuerbemessungs-
grundlage einfliessen. In den Kantonen, die 
bisher eine Teilbesteue rung unter 50 % vor-
sehen, ist eine höhere Steuerbelastung un-
vermeidbar. Steuerpflichtige, die im Besitz 
von qualifizierten Beteiligungen sind, soll-
ten sich überlegen, noch im laufenden Jahr 
2019 Ausschüttungen aus den Gesellschaf-
ten zu tätigen. Bei dieser Planung sollte der 
sozialversicherungstechnische Aspekt un-
bedingt miteinbezogen werden.

Transponierung
Auch bei der Transponierung wird es mit 
Inkrafttreten der STAF zu einer Verschär-
fung kommen. Ab 1. Januar 2020 ist jede 
Übertragung von Anteilen aus dem Privat-
vermögen in das Geschäftsvermögen einer 
von der übertragenden Person beherrsch-
ten juristischen Person einkommenssteu-
erpflichtig, ungeachtet der übertragenen 
Beteiligungsquote. Diese Änderung betrifft 
sowohl die direkte Bundessteuer als auch 
die kantonalen Steuern.

STAF: Anpassungen bei der Besteuerung 
von Dividenden und bei der Transponierung

«In Kürze»
1. Die Teilbesteuerung auf 

Dividenden wird auf Bundes-
ebene von 60 % bzw. 50 %  
auf neu einheitlich 70 % erhöht.  
Mit Einführung der Unter-
grenze für die Teil besteuerung 
von 50 % oder einer Erhö-
hung im Rahmen der kantona-
len Umsetzung kann es  
in den Kantonen ebenfalls zu 
einer steuerlichen Mehr-
belastung für die Gesellschafter 
kommen.

2. Eine (zusätzliche) Ausschüt-
tung im Jahr 2019 ist zu prüfen, 
um letztmalig von der tie-
feren Dividendenbesteuerung 
profitieren zu können.

3. Neu unterliegt jede Über-
tragung von Beteiligungen im 
Rahmen einer Transponie-
rung der Einkommenssteuer.

OBT ist ein führendes Schweizer 
Unternehmen in der Beratung und 
Betreuung von lokalen und 
internationalen Gesellschaften, 
Non-Profit-Organisationen sowie 
öffentlichen Unternehmen, ist 
partnerschaftlich organisiert und 
im Eigentum der führenden 
Mitarbeitenden.
Mit rund 300 Mitarbeitenden 
garantieren wir an zahlreichen 
Standorten umfassende 
 Dienstleistungen in den Bereichen 
Treuhand, Revision, Steuer bera-
tung und Informatik.
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Ausgangslage
Mit dem Inkrafttreten der STAF per 1. Ja-
nuar 2020 werden alle Unternehmen in der 
Schweiz nach den gleichen Regeln besteu-
ert. Damit die Schweiz für juristische Per-
sonen dennoch steuerlich attraktiv bleibt, 
sieht die STAF verschiedene Instrumente 
vor, die zu einer Reduktion der Steuerbelas-
tung führen können. Zwei davon, nämlich 
die Patentbox und der zusätzliche  Abzug 
für Forschung und Entwicklung (F&E), wer-
den im Folgenden näher beleuchtet. 

Patentbox
Mit Umsetzung der STAF werden Gewinne 
aus Patenten und vergleichbaren Rechten 
auf Antrag ermässigt besteuert. Die Ein-
führung einer Patentbox ist für die Kantone 
zwingend. Für die Ermittlung des steuerba-
ren Reingewinns wird dabei der Reingewinn 
aus Patenten im Verhältnis des qualifizie-
renden Forschungs- und Entwicklungsauf-
wands zum gesamten Forschungs- und 
Entwicklungsaufwand pro Patent bzw. 
pro Produkt berücksichtigt (sogenannter 
Nexus-Quotient). Die maximal mögliche 
 Ermässigung liegt auf Bundesebene bei 
90 %. Die Kantone sind frei, eine tiefere 
 Ermässigung festzusetzen. Damit die Pa-
tentbox genutzt werden kann, müssen die 
Immaterialgüterrechte registriert sein und 
für die Patentbox qualifizieren. Unter die 
qualifizierenden Immaterialgüterrechte fal-
len registrierte Patente im In- und Ausland, 
ergänzende Schutzzertifikate und deren 
Verlängerung, Topografien, geschützte 
Pflanzensorten und Unterlagen, die nach 

dem Heilmittelgesetz geschützt sind. Nicht 
zur Verfügung steht die Patentbox beispiels-
weise für Marken, Designs oder Software 
ohne Patentschutz. Bei Eintritt in die Pa-
tentbox werden die in der Vergangenheit 
 bereits berücksichtigten Abzüge für F&E 
beim steuerbaren Reingewinn aufgerech-
net. Je nach Kanton gelten unterschiedli-
che Bestimmungen für die Eintrittsbesteu-
erung. Da die Patentbox eine administrative 
Herausforderung für die Unternehmen dar-
stellt, sollte vorab  abgeklärt werden, ob 
sich ein Eintritt in die Patentbox lohnt. 
Nebst der Sicherstellung, dass die sich im 
Besitz befindlichen Immaterialgüterrechte 
für die Patentbox qualifizieren, sollte der 
Anteil des qualifizierenden Aufwands für 
F&E  ins Verhältnis zum gesamten Aufwand 
für F&E gesetzt werden. Zudem ist ein Au-
genmerk auf die anwendbaren kantonalen 
Regelungen in Bezug auf Eintritt in die Pa-
tentbox und Höhe der Ermässigung zu rich-
ten.

Zusätzlicher Abzug F&E
Personenunternehmen und juristische Per-
sonen können mehr Aufwand für F&E steu-
erlich in Abzug bringen, als tatsächlich auf-
gewendet wurde. Den Kantonen steht es 
offen, einen Zusatzabzug von bis zu 50 % 
der tatsächlichen Aufwendungen zuzulas-
sen. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Mehr-
heit der Kantone diesen Maximalabzug vor. 
Der zusätzliche Abzug für F&E darf aus-
schliesslich für  Kosten gemacht werden, 
die im Inland angefallen sind. Dabei wird 
zwischen Eigenforschung und Auftragsfor-

STAF: Patentbox und zusätzlicher Abzug  
für Forschung und Entwicklung

schung unterschieden: Handelt es sich um 
Eigenforschung, bilden durch einen Zu-
schlag von 35 % (für Miete, Strom etc.) ins-
gesamt 135 % der direkt zuweisbaren Per-
sonalkosten die Berechnungsbasis. Bei der 
Auftragsforschung ist die durch Dritte in 
Rechnung gestellte Arbeit massgebend und 
fliesst mit 80 % in die Berechnungsbasis. 
Vom jeweiligen Ergebnis wird der steuerlich 
zusätzlich abzugsfähige Aufwand ermittelt 
(höchstens 50 %). Was genau als F&E gilt, 
ist im Bundesgesetz zur Förderung von For-
schung und Innovation definiert.

STAF: Patentbox und zusätzlicher Abzug für F&E

«In Kürze»
1. Besitzt ein Unternehmen 

Immaterialgüterrechte, ist 
zu prüfen, ob sich ein  
Eintritt in die Patentbox lohnt. 

2. Kantonale Unterschiede 
für den Eintritt in die Patent-
box und bei der Höhe  
der Ermäs sigung sind zu 
beachten.

3.  Bei Kosten für im Inland ge-
tätigte Forschung und 
 Entwicklung kann ab 2020 
unter Umständen auf 
 kantonaler Ebene mehr Auf-
wand steuerlich in Abzug 
gebracht werden, als tatsäch-
lich angefallen ist.
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STAF: Step-up

Ausgangslage
Mit Inkrafttreten der STAF per 1. Januar 
2020 werden die kantonalen Steuerregimes 
Geschichte sein. Für bis anhin privilegiert 
besteuerte Unternehmen bedeutet dies pri-
mär eine Besteuerung zum ordentlichen 
Steuersatz. Besonderes Augenmerk ist in 
diesem Zusammenhang auf die bisher nicht 
steuerbaren stillen Reserven zu legen: Für 
deren Aufdeckung führt die STAF eine Über-
gangsregelung (neurechtlicher Step-up) 
ein, welche von den Kantonen zwingend 
umzusetzen ist. Noch bis Ende 2019 kön-
nen die stillen Reserven in den meisten 
Kantonen ausserdem mittels (altrechtli-
chem) Step-up aufgedeckt werden.

Altrechtlicher Step-up
Mit der Steuererklärung 2019 werden die 
Aktiven in der Steuerbilanz der Kantons- 
und Gemeindesteuern steuerfrei aufgewer-
tet. Eine entsprechende handelsrechtliche 
Verbuchung ist nicht vorzunehmen. Über 
eine Dauer von fünf bis maximal zehn Jahre 
(kantonal unterschiedlich) können die auf-
gedeckten stillen Reserven anschliessend 
steuerwirksam abgeschrieben werden. Da-
bei ist jedoch die sogenannte Entlastungs-
begrenzung einzuhalten: Diese schreibt vor, 
dass die durch die STAF eingeführten neuen 
Steuermassnahmen zu einer maximalen 
Entlastung von 70 % des steuerbaren Ge-
winns (vor Verlustverrechnung) führen 
dürfen. Zu beachten ist, dass dieser alt-
rechtliche Step-up auf Ebene der Kantons-
steuern – sofern der Kanton diese Aufwer-
tungsmöglichkeit überhaupt vorsieht – nur 
noch bei einem vorzeitigen, freiwilligen 
Statuswechsel im Jahr 2019 möglich ist.

Neurechtlicher Step-up
Beim neurechtlichen Step-up (auch Son-
dersatz- oder Zweisatzmodell genannt) 
werden die bisher nicht steuerbaren stillen 
Reserven im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der STAF von der Veranlagungsbehörde mit 
einer Feststellungsverfügung verbindlich 
festgelegt. Soweit diese stillen Reserven 
in den nachfolgenden fünf Jahren realisiert 
werden, wird der damit erzielte Gewinn zu 
einem Sondersteuersatz von in der Regel 
1 % bis 2 % (von den Kantonen frei bestimm-
bar) besteuert. Die Entlastungsbegrenzung 
ist beim neurechtlichen Step-up nicht an-
wendbar. Hervorzuheben ist, dass dieser 
neurechtliche Step-up ausschliesslich bei 
den Kantonssteuern zur Option steht.

Bewertungsfragen
Die Aufwertungsmöglichkeit besteht auf 
allen Aktiven, mit Ausnahme von Grundstü-
cken und massgeblichen Beteiligungen (Be-
teiligungsquote von 10 % und mehr). Nebst 
den stillen Reserven auf Vermögenspositi-
onen ist auch selbst geschaffener Mehr-
wert (Goodwill) von Relevanz. Unabhängig 
von der gewählten Methode empfiehlt es 
sich, die Bewertung der massgeblichen stil-
len Reserven mit der zuständigen Steuer-
behörde vorgängig abzusprechen und, im 
Fall des altrechtlichen Step-up, in einem 
Ruling festzuhalten bzw. beim Entscheid 
für den neurechtlichen Step-up der Steu-
erverwaltung einen Bewertungsvorschlag 
zu unterbreiten.

Was ist zu tun?
Statusgesellschaften mit stillen, bisher 
nicht versteuerten Reserven ist geraten, 

STAF: Aufdeckung stiller Reserven infolge eines Statuswechsels
möglichst bald Simulationen und Berech-
nungen vorzunehmen, um evaluieren zu 
können, ob sich ein Step-up lohnt und, ge-
gebenenfalls, welche der beiden die vor-
teilhaftere Methode ist. Eine individuelle 
Prüfung mit den konkret bestehenden stil-
len Reserven und den im Sitzkanton gege-
benen Rahmenbedingungen ist unabding-
bar, um für das einzelne Unternehmen die 
optimale Lösung zu finden.

«In Kürze»
1. Noch bis Ende 2019 können 

unter der privilegierten  
Be steuerung gebildete stille 
Reserven steuerneutral  
in der Steuerbilanz aufgedeckt 
und in den Folgejahren 
 abgeschrieben werden.

2. Ab Inkraftsetzung der STAF 
per 1. Januar 2020 besteht 
ausschliesslich die Möglich-
keit des neurechtlichen 
 Step-up: Die per Verfügung 
festgestellten stillen Re-
serven werden während fünf 
Jahren im Fall ihrer Reali-
sation gesondert be steuert.

3. Für welches Unternehmen 
sich die Aufdeckung stiller 
Reserven lohnt und welche 
Methode von Vorteil ist, 
ist im Einzelfall abzuklären.
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zum ersten Grad in der Seitenlinie ver-
wandt oder verschwägert ist.

• Es handelt sich um eine Lehrstelle oder 
eine Stelle für ein sogenanntes «echtes» 
Praktikum, d.h. ein Praktikum, dessen 
Absolvierung zwingende Voraussetzung 
für den Abschluss einer Ausbildung ist.

Kann eine Stelle bereits vorgängig mit einer 
Person besetzt werden, die bei einem RAV 
als Stellensuchende registriert ist, muss 
sie ebenfalls nicht gemeldet werden. Es 
steht den Arbeitgebern frei, auf dem Portal 
des RAV selbst nach geeigneten Kandida-
ten zu suchen.

Stellenmeldepflicht

Hintergrund
Im Februar 2014 hat das Schweizer Stimm-
volk die Initiative «Gegen Masseneinwan-
derung» angenommen. Im Rahmen der Um-
setzung dieser Initiative hat das Parlament 
beschlossen, eine Stellenmeldepflicht ein-
zuführen. Dank der Meldepflicht soll das 
Potenzial der inländischen Arbeitskräfte 
besser genutzt und dadurch die Zuwande-
rung neuer Arbeitskräfte gesteuert bzw. 
gebremst werden.

Pflicht zur Meldung
Die Stellenmeldepflicht greift bei Berufsar-
ten, die von hoher Arbeitslosigkeit betrof-
fen sind. Massgebend ist die schweizweite 
Arbeitslosenquote: Bis Ende 2019 gilt ein 
Schwellenwert von 8 %, per 1. Januar 2020 
wird dieser auf 5 % gesenkt. Die melde-
pflichtigen Berufsarten werden jedes Jahr 
anhand der schweizweiten, durchschnitt-
lichen Arbeitslosenquoten über die letzten 
zwölf Monate neu ermittelt und publiziert 
(www.arbeit.swiss/stellenmeldepflicht).

Konkreter Ablauf
Ein Arbeitgeber (oder der von ihm beauf-
tragte Arbeitsvermittler bzw. Headhunter), 
der eine Stelle in einer betroffenen Berufs-
art zu besetzen hat, muss diese dem zu-
ständigen Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentrum (RAV) melden. Das RAV bestätigt 
dem Arbeitgeber die Erfassung der Stelle 
im Informationssystem der Arbeitslosen-
versicherung schriftlich. Am folgenden Ar-
beitstag beginnt die fünftägige Sperrfrist 
zu laufen: Während fünf Arbeitstagen ist es 
dem Arbeitgeber untersagt, die Stelle auf 
anderen Kanälen, wie zum Beispiel der ei-
genen Website oder Jobportalen, auszu-
schreiben. Innert drei Arbeitstagen nach 

Meldung der Stelle informiert das RAV den 
Arbeitgeber über passende Dossiers. Je 
präziser der gelieferte Stellenbeschrieb 
samt Anforderungsprofil ist, desto grösser 
sind die Chancen, dass dem Arbeitgeber 
geeignete Kandidatendossiers zugestellt 
werden. Dieser prüft die übermittelten Dos-
siers und lädt valable Kandidaten zu einem 
Bewerbungsgespräch oder zu einer Eig-
nungsabklärung ein. Der Arbeitgeber ist 
verpflichtet, dem RAV mitzuteilen, welche 
Kandidaten er kontaktiert und ob sich da-
raus eine Anstellung ergeben hat. Eine 
Pflicht zur Begründung, weshalb Kandida-
ten nicht eingeladen oder nicht eingestellt 
wurden, besteht hingegen nicht. Nach Ab-
lauf des fünftägigen Publikationsverbots 
ist der Arbeitgeber frei, die Stelle auch öf-
fentlich auszuschreiben. Nicht gesetzes-
konformes Verhalten kann mit einer Geld-
strafe sanktioniert werden.

Ausnahmen von der Pflicht
Handelt es sich um eine meldepflichtige 
Stelle, muss diese dennoch nicht beim RAV 
gemeldet werden, sofern einer der folgen-
den Sachverhalte vorliegt:
• Die Stelle wird innerhalb eines Unterneh-

mens, einer Unternehmensgruppe oder 
eines Konzerns mit einer Person besetzt, 
die seit mindestens sechs Monaten an-
gestellt ist (dies gilt auch für Lernende, 
die im Anschluss an die Lehre angestellt 
werden).

• Bei der zu besetzenden Stelle handelt es 
sich um eine Beschäftigung, die maximal 
14 Kalendertage dauert.

• Es wird eine Person angestellt, die mit 
Zeichnungsberechtigten im Unternehmen 
durch Ehe oder eingetragene Partnerschaft 
verbunden oder in gerader Linie oder bis 

Stellenmeldepflicht: Wann besteht eine Meldepflicht  
und wie ist vorzugehen?

«In Kürze»
1. Arbeitgeber sind gesetzlich 

verpflichtet, offene Stellen in 
Berufsarten mit hoher Arbeits-
losigkeit dem RAV zu melden. 
Massgebend ist die vom Staats-
sekretariat für Wirtschaft 
SECO publizierte «Liste der 
Berufsarten».

2.  Es gibt Ausnahmesachverhalte, 
bei deren Vorliegen eine Stelle 
nicht gemeldet werden muss.

3.  Arbeitgeber, die eine melde-
pflichtige Stelle nicht melden 
oder das fünftägige Publika-
tionsverbot missachten, können 
mit einer Geldstrafe sanktio-
niert werden.

4.  Umfassende Informationen 
und nützliche Hinweise finden 
sich unter www.arbeit.swiss.

Die hier aufgeführten Inhalte sind sorgfältig recherchiert. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen werden. Zudem  
können diese Beiträge eine eingehende Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Eine Haftung kann weder für die Inhalte noch für deren Nutzung übernommen werden.
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